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CURRICULUM VITAE 

DR. MED. BRITTA KONRADT

Nach dem Abitur abgeschlossene Studien der Biochemie und Medizin in Berlin und Ham-
burg sowie begleitend zur wissenschaftlichen Arbeit Promotion zum Doktor der Medizin; 
anschließend Aufnahme der Tätigkeit als approbierte Ärztin im Fachgebiet Neurologie. 
Bedingt durch die fachliche Auseinandersetzung mit der forensischen Medizin Aufnahme 
des Studiums der Juris prudens während der ärztlichen Tätigkeit. Nach dem Abschluss 
des rechtswissenschaftlichen Studiums Zulassung als Rechtsanwältin und Gründung der 
Kanzlei für Arzthaftungsrecht. Frau RAín Dr. Konradt ist seit 1991 verheiratet und hat eine 
Tochter.

Die Kanzlei verfügt, insbesondere bedingt durch die berufliche Ausbildung der RAín Dr. Kon-
radt, über einen großen Kreis an vertraglichen und freien Beratern. Dies hat zur Folge, dass 
sich eine Vielzahl von arzthaftungsrechtlichen Angelegenheiten bereits im Vorfeld auf Ihre 
Erfolgsaussicht überprüfen lassen können, so dass eine außergerichtliche Einigung erzielt 
und eine gerichtliche Durchsetzung vermieden werden kann.

Gerade die Doppelsprachigkeit und -denkweise, die der Medizin und der Rechtswissen-
schaft, erlaubt es, Fälle sachlich und objektiv beurteilen zu können. Es ist so möglich, dass 
Fälle auf das Wesentliche reduziert werden können. Die Beschränkung auf zielführende 
relevante Fragen an Gutachter verbessert die Qualität der Beurteilung in erheblichem Maße. 

Frau Dr. Konradt ist Ausbilderin von Referendaren, Referentin auf diversen Fachkongressen 
und bei Fortbildungsveranstaltungen, juristische und medizinische Beraterin sowie Coauto-

rin des Fernsehfilms “Engel der Gerechtigkeit “ und ist Autorin mehrerer Bücher.

AUSBILDUNG/WEITERBILDUNG

1981 Aufnahme des Studiums der Biochemie an der Freien Universität Berlin

1984 Aufnahme des Studiums der Humanmedizin in der Hansestadt Hamburg

1985 Studienortwechsel an die Freie Universität Berlin und parallel 
   Wiederaufnahme des Studiums der Biochemie

1989 Beendigung des Studiums der Humanmedizin mit Erlangung der 

   Approbation
1990 Anfertigung einer Diplomarbeit

1991 Abschluss des Studiums der Biochemie mit dem Titel 
   “Diplom der Biochemie”

1992 Erlangung der Promotion

1996 Studium der Rechtswissenschaft an der Freien Universität Berlin 

2003 Zulassung als Rechtsanwältin

2003 Gründung einer „Kanzlei für Arzthaftungsrecht“

2003 Teilzeittätigkeit als Ärztin in einer chirurgischen Abteilung

2007 Erlangung des “Fachanwalts für Medizinrecht“

seit 2003 Tätigkeit als Dozentin auf Fachkongressen
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PHILOSOPHIE

Wir stehen auf der Seite des Rechts - Ihres Rechts.

Die Kanzlei Konradt hat sich seit 2003, neben dem Medizinrecht, fast ausschließlich auf 
die Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen aus dem Komplex des Arzthaftungsrech-
tes spezialisiert. Ausgehend von einem hohen qualitativen Anspruch an unsere Arbeit und 
unter Wahrung des traditionell juristischen Grundsatzes, als Anwaltskanzlei ein Organ der 
Rechtspflege zu sein, beschreiben wir unsere Kanzleigeschichte als außerordentlich effizient 
und erfolgreich. Unsere Anspruchsdurchsetzungsquote liegt bei über 80%.
 
Einerseits ist dies unserer Philosophie der Ehrlich- und Wahrhaftigkeit bei der Beurteilung 
der uns vorgelegten Fälle geschuldet. Unsere Ablehnungszahl an potentiellen Mandanten 
wegen mangelnder Substantiierung ist ungewöhnlich. Andererseits verfügt die Kanzlei 
über ein hoch qualifiziertes Team, deren Mitglieder in rechtlicher, in medizinischer und in 
wirtschaftlicher Hinsicht zu den Leistungsträgern in ihrem Metier zählen. Dies eröffnet mit 
Beginn der Befassung eines Falles uns und damit unserer Mandantschaft die Möglichkeit, 
Behandlungsunterlagen fachübergreifend und in diesem Bereich aus der 360°-Rundum-
Sicht zu beurteilen und die richtigen Ansätze zur Anspruchsdurchsetzung und -abwehr zu 
wählen. 


